Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 


Sowie Che und klein Rosa                                                       Revolutionshausen,den 11.11.2005


Barrikadenstr. 12 


11111 Revolutionshausen


Betr.: Vorsorglicher Einspruch gegen mögliche„Vogelgrippeschutzimpfpflichtmaßnahmen“ 


nach §20 Abs. 6u. 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 


Anforderung des Beweises der Existenz des „Vogelgrippevirus H5N1“ und des Grippevirus ,auch im Namen unserer minderjährigen Kinder Rosi und Che





Sehr geehrte Damen und Herren ,





die weltweite Vogelgrippepanikaktion führte dazu, dass auch in Deutschland Überlegungen bekannt wurden, Vogelgrippeimpfungen oder Grippeimpfungen nach § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG durchzuführen. Vorsorglich lege ich gegen eine mögliche amtliche Verfügung, uns und unsere Kinder betreffend, uns hier einer Zwangsmaßnahme zu unterziehen, Widerspruch ein und fordere Sie auf, mir den Eingang des Widerspruchs zu bestätigen.





Zur Sach und Rechtslage weise ich auf die durch das Infektionsschutzgesetz (IfSG) verbindlich an eine Schutzimpfung nach § 2 Nr. 9 IfSG unverzichtbar abverlangten Erfüllung der „Ist-Anforderung“ der „Tatsachenanforderungen“ auf dem „jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik“ (§ 1 Abs.2 IfSG). Seit der Rechtskraft des demokratisch-legitimierten IfSG , reichen „Meinungen“ und seien sie in der „Medizinwissenschaft“ auch noch soweit anerkannt, gelehrt und verbreitet und herrschend, zweifellos als Voraussetzung für die rechtlich zulässige Gabe von Impfstoffen mit dem Impfschadensrisiko nach § 2 Nr.11 IfSG nicht mehr aus. 


Die Gabe von Impfstoffen ist dann rechtswidrig und als STRAFTAT ZU BEWERTEN ( u.a. § 220 a, Abs. 3 StGB etc.) wenn die in IfSG § 2 Nr. 1 u. 3 unverzichtbar abverlangte Tatsachenanforderungen nicht überprüfbar vorliegen. 


DAS IST SEIT DEM 1.1.2001 ALLGEMEIN BEKANNT.





Insbesondere bitte ich Sie als zuständige Behörde sicherzustellen, dass mir JETZT UND UNVERZÜGLICH, vor etwaigen Verwaltungsakten zu einer Vogelgrippe oder Grippezwangsimpfung mittels Benennung der maßgeblichen wissenschaftlichen , d.h. überprüfbaren Publikation zugänglich gemacht wird: 


1.   Der wissenschaftliche Beweis der biochemischen Charakterisierung, der Isolation und der Dokumentation mittels Foto des behaupteten Vogelgrippevirus oder Grippevirus und 


2.   der wissenschaftliche Beweis der Krankheitsverursachung durch dieses wissenschaftlich „auf dem heutigen Stand der Wissenschaft und Technik (§ 1 Abs. 2 IfSG) nachgewiesene Vogelgrippe- und Grippevirus.





Sollten Ihnen diese Beweise nicht vorliegen, fordere ich Sie auf, unverzüglich auf dem Dienstwege sicherzustellen, dass mir diese Beweise über die zuständige Stelle der Bundesregierung zugänglich gemacht werden und Sie mich über diesen Verwaltungsakt der Anfrage an die zuständige Stelle und ebenso der Antwort der zuständigen Stelle schriftlich informieren.





Sollten dann auch von dort keinerlei Beweise vorzulegen sein, mache ich Sie darauf aufmerksam, dass dann laut IfSG es sich bei der Gabe von Impfstoffen, nicht um eine Schutzimpfung handelt, sondern „nur“ um Körperverletzung. Für die Sie persönlich entsprechend dem Dienstrecht und der Verfassung die Verantwortung tragen. Darüber hinaus verweise ich auf die Rechtskonsequenz der sog. Mauerschützenurteile („ bei einem durch staatliche Organe ausgelösten Gewissens- und Entscheidungskonflikt, bei dem es erkennbar um den Erhalt des Lebens geht, ist auch dem letzten Glied in der Weisungskette eine individuelle Gewissensanspannung abzuverlangen „), und auf das BGH-Urteil vom 6.11.2002, das „Unterlassung“ Verantwortlicher rechtskräftig als Totschlag wertete


Mit freundlichen Grüßen 


Familie Ichlassmirnixgefallen





